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Im Focus
Unlautere Werbung mit Preisvergleich der Heizkosten von Fernwärme und Erdgas
Das Landgericht (LG) Koblenz hat sich mit der Frage befasst, ob eine Werbung mit einer konkreten Heizkostenersparnis zulässig
ist, wenn der Preisvergleich sich nicht auf das eigene Angebot und die Produkte des im Flyer genannten Konkurrenten bezieht,
sondern auf den Heizspiegel.
Die streitenden Parteien sind Energieversorger und beliefern Endverbraucher unter anderem mit Gas und Fernwärme. Die Beklag-
te warb im Gebiet einer Gemeinde, die eine Fernwärmesatzung mit einem Anschlusszwang plante, mit Werbeplakaten und Flyern
für den baldigen Abschluss eines Mietvertrags über eine Erdgasheizung. Die geplante Fernwärmesatzung sah nämlich Aus -
nahmen vom Anschlusszwang an die Fernwärme für bereits errichtete und genehmigte Bauten vor. Diese Ausnahme sollte aber
nur greifen bis zu einer Erneuerung oder einer grundlegenden Änderung der Heizungsanlage. Weitere Befreiungen und Ausnah-
men sollten nur bei anderen ähnlich umwelt- und klimafreundlichen Wärmeversorgungen und bei unzumutbaren Härten möglich
sein. 
Die Beklagte forderte auf Plakaten auf, »nein zum Anschlusszwang zu sagen«. Zusätzlich verschickte sie ein Werbeschreiben mit
einem Flyer an die Einwohner der Gemeinde. Auch hier wurde wieder darauf Bezug genommen, dass die Bürger dieser Gemeinde
»nein zum Anschlusszwang sagen« und sich ein Miet-Paket der Beklagten für eine neue Heizung sichern sollten, da sie  ansonsten
abhängig von der Fernwärmeversorgung der Klägerin und deren Preisgestaltung wären. Weiter verwies die Beklagte zusätzlich auf
eine mögliche Preisersparnis von rund 2,40 Euro pro Quadratmeter im Vergleich zur Fernwärme und verwies auf den Heizspiegel. 
Gegen das Plakat und den Flyer wendete sich die Klägerin und behauptete, dass die Werbung in mehreren Punkten unlauter sei.
Das LG Koblenz sah den Werbeflyer in seinem Urteil vom 19.03.2021 – 4 HK O 9/21 hinsichtlich des Preisvergleichs zur Heiz -
kostenersparnis im Vergleich zur Fernwärme als irreführend und damit unzulässig im Sinne des § 5 UWG an. Der Heizkosten -
vergleich erwecke nach den Feststellungen des Gerichts den Eindruck, dass die Beklagte das Fernwärmeangebot der Klägerin mit
dem von ihr beworbenen Produkt verglichen habe. Tatsächlich beziehe sich der Preisvergleich aber nicht auf konkrete Angebote
der Klägerin oder der Beklagten, sondern auf den im Heizspiegel ermittelten durchschnittlichen Wärmebezug in Deutschland.
 Zudem beziehe sich der Preisvergleich im Heizspiegel nur auf Häuser mit einer Gebäudefläche von mehr als 500 qm. Dagegen sei
die Werbeaussage, »nein zum Anschlusszwang zu sagen« nicht für den Verbraucher irreführend.                        > DokNr. 21006230

Haftung des WVU für Fehler beim Auswechseln des Wasserzählers 
Kommt es nach dem Auswechseln des Wasserzählers zu einem Wasserschaden, weil der Mitarbeiter des Wasserversorgungs -
unternehmens (WVU) fehlerhaft gearbeitet hat, so haftet dafür das Unternehmen. Der Mitarbeiter des WVU ist als Erfüllungs-
bzw. Verrichtungsgehilfe anzusehen. Dies hat das Amtsgericht (AG) Brandenburg a.d. Havel mit Urteil vom 07.05.2021 – 31 C
69/19 entschieden.
Im konkreten Fall wurde im September 2014 im Keller eines Einfamilienhauses der Wasserzähler ausgetauscht. Der WVU-Mit -
arbeiter vergaß, die Dichtung des Distanzstückes auszutauschen. Dadurch tropfte in der Folgezeit Wasser aus der Wasseruhr. Eine
spätere Messung ergab 90 Wassertropfen pro Minute. Als die Hauseigentümerin den Wasseraustritt etwa einen Monat später
 bemerkte, war ein erheblicher Wasserschaden entstanden. Die Bodenfliesen in dem Raum mit dem Wasserzähler waren lose bzw.
hohl. In anderen Räumen mussten einige Fliesen herausgenommen werden, um den Estrichboden trocknen zu können. Die
 Gebäudeversicherung der Hauseigentümerin regulierte den Schaden, verlangte jedoch vom WVU Schadenersatz. 
Das AG entschied zu Gunsten der Versicherung. Ihr stehe wegen der Regulierung des Wasserschadens gegen das Wasserversor-
gungsunternehmen ein Anspruch auf Schadenersatz nach § 823 Abs. 1 BGB wegen fahrlässiger Verletzung der Verkehrssiche-
rungspflicht und aus § 280 BGB wegen Verletzung der Obhutspflicht zu. Das Unternehmen hafte wegen des handwerklichen
 Fehlers ihres Mitarbeiters als ihr Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfe.                                                                           > DokNr. 21006231
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